
1.ES BESTEHT
HANDLUNGSBEDARF

… aber für wen? Im Bundesland Nieder-
sachsen ist die Aufgabe, Schulabschlüsse
nachträglich zu vermitteln, der Erwachsenenbil-
dung übertragen worden. Ausnahmen bilden
lediglich die Abendgymnasien und Kollegs, zu
denen die Volkshochschulen allerdings Komple-
mentärangebote („Abendoberschulen“) ma-
chen.

Und so wurden im Jahre 2001 an nieder-
sächsischen Volkshochschulen und Landesein-
richtungen wie Arbeit und Leben über 250 000
Unterrichtsstunden in Kursen des Zweiten Bil-
dungsweges erteilt, die auf den nachträglichen
Erwerb von Schulabschlüssen bzw. weiteren
Zugangsberechtigungen vorbereiteten.

Der niedersächsische Weg solche „Nach-
qualifizierungen“ zu ermöglichen, ist bundes-
weit die Ausnahme, aber er ist für das Land
sehr preisgünstig. Denn den Gestaltungsauf-
trag des Landes haben vor allem Volkshoch-
schulen angenommen und Schulabschlusskur-
se im Rahmen ihrer sonstigen Strukturen an-

geboten. Sie bieten dabei Lehrerinnen und
Lehrern Lehraufträge für selbstständig tätige
Dozenten an wie beispielsweise auch für ein
Wochenendseminar „Digitalfotografie“: Bezahlt
wird die erteilte Unterrichtsstunde, Vor- und
Nachbereitung inklusive, mehr nicht. Eine kos-
tengünstige Angebotsform!

So werden in Niedersachsen mehr als 80
Prozent der Unterrichtsstunden im Zweiten Bil-
dungsweg von Honorarkräften erteilt. Bis Ende
der neunziger Jahre schienen diese Angebots-
strukturen weitgehend unproblematisch zu
sein: Die Lehrerarbeitslosigkeit hatte dazu ge-
führt, dass viele Betroffene ihre Qualifikation
im Zweiten Bildungsweg erhielten und erwei-
terten. 

2.LEHRERINNEN- UND
LEHRERARBEITSMARKT

Die veränderte Einstellungssituation im nieder-
sächsischen Schuldienst hat jedoch dazu geführt,
dass selbst Lehrkräfte, die mehr als ein Jahrzehnt
im Zweiten Bildungsweg tätig gewesen waren,
nunmehr Stellenangebote im allgemein bilden-
den Schulwesen erhalten haben. Die Fluktuation
in den Kollegien der verschiedenen Kursangebo-
te zum Nachholen von Schulabschlüssen hat seit
1999 dramatische Formen angenommen. Lehr-
kräfte scheiden oft schon nach einem halben
Jahr aus einem VHS-Kurs wieder aus, da sie at-
traktivere Planstellen im staatlichen Schuldienst
angeboten bekommen. Die Schülerinnen und
Schüler der Kurse des Zweiten Bildungsweges
sind (erneut) benachteiligt. 

3.SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
Zusätzlich ist der Programmbereich Zweiter

Bildungsweg der Volkshochschulen unter Druck
geraten, da seit Dezember 1998 gesetzgeberi-

sche Maßnahmen der Bundesre-
gierung die gesetzliche Rentenver-
sicherung ins Spiel gebracht haben:
Vor dem Hintergrund der Diskussio-
nen um Scheinselbstständigkeit
und die soziale Schutzbedürftigkeit
selbstständig tätiger Lehrkräfte
werden Beiträge zur Rentenversi-
cherung fällig. Diese müssen allein
von den Kursleiterinnen und Kurs-
leitern getragen werden. 

Dieses ist insofern neu, als die
Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte in den vergangenen
Jahrzehnten auch auf Anfrage kei-
ne Beitragsforderungen gestellt
hatte. Für Kursleitende bedeutet
die neue Pflicht eine etwa 20-pro-
zentige Minderung ihrer Einkünfte,

ohne dass Rentenansprüche in nennenswerter
Höhe erworben werden können. Die ohnehin
nicht üppigen Einkünfte aus der Lehrtätigkeit
müssen also nicht nur versteuert werden, es
müssen darüber hinaus die anfallenden Beiträge
zur Sozialversicherung allein getragen werden. 

Dies haben viele nicht getan, teils aus Unwis-
senheit, teils weil sie andere Formen der Alters-
vorsorge gewählt haben. Jetzt werden enorme
Nachzahlungen fällig, Zahlungsaufforderungen in
Höhe von 15 000 Euro oder mehr sind keine Sel-
tenheit. Immer mehr freiberuflich Lehrende sit-
zen damit in der Rentenfalle der BfA.

Auch wenn die Gesamtproblematik mittlerwei-
le vor den Sozialgerichten geklärt wird – Ergebnis
offen – haben viele Lehrkräfte bereits Konse-
quenzen gezogen: Sie haben ihre Wochenstun-
denzahl drastisch reduziert, um unter der Gering-
fügigkeitsgrenze zu bleiben, bis zu der Renten-
versicherungsbeiträge nicht fällig werden – oder
sie haben ihre Lehrtätigkeit ganz aufgegeben.

4.ARBEITSRECHT
Vor diesem Hintergrund finden seit etwa zwei

Jahren Statusüberprüfungen auch im arbeits-
rechtlichen Sinne statt: 

Ist die Lehrtätigkeit in Vorbereitungskursen auf
eine staatliche Schulabschlussprüfung tatsäch-
lich in Gestalt einer selbstständigen Ausübung
möglich?

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen ver-
tritt die Ansicht, dass sich das Unterrichten in die-
sem Programmbereich der Erwachsenenbildung
einer selbstständigen Gestaltung entziehe; dass
folglich zwischen Lehrenden und Bildungsein-
richtungen ein Arbeitsverhältnis bestehe ... Die-
ses ungeachtet der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen in Niedersachsen, die das Nachholen von
Schulabschlüssen durch nicht mehr schulpflichti-
ge Jugendliche und Erwachsene zu einer Neben-
aufgabe der Erwachsenenbildung gemacht ha-
ben. Die Richter haben entschieden, dass im
Zweiten Bildungsweg Schulunterricht stattfindet
wie in den vergleichbaren allgemein bildenden
Schulen. Die Dozenten hätten sich an den Lehr-
plänen der allgemein bildenden Schulen zu orien-
tieren und dem müsse Rechnung getragen  wer-
den …

Wird das Urteil rechtskräftig, was zu erwarten
ist, da eine Revision wegen fehlenden weiteren
Klärungsbedarfs nicht zugelassen wurde, müs-

• 8512 Abgängerinnen und Abgänger ver-
ließen im Jahre 2001 die allgemein bil-
denden Schulen in Niedersachsen ohne
Schulabschluss; das waren 10,1 Prozent
– Tendenz steigend. Diese Zahlen veröf-
fentlichte kürzlich das Niedersächsische
Landesamt für Statistik. 

• Im benachbarten Nordrhein-Westfalen
lag die Quote nur bei 6,8 Prozent. 

• Hinzu kommt die Zahl derjenigen, die
ihr erworbener Schulabschluss nicht
weiterführt, wie Hauptschülerinnen und
-schüler ohne Ausbildungsplatz.

Schulabschlüsse auf dem Zweiten Bildungsweg nachholen

DAS NIEDERSÄCHSISCHE
MODELL IST GEFÄHRDET

Blick in die Eingangshalle der
Volkshochschule Hannover: Die VHS
ist bundesweit größter Anbieter im Be-
reich des Zweiten Bildungsweges.
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sen vermutlich Hunderte Lehrkräfte Arbeitsver-
träge erhalten. Das hätte zur Folge, dass das ge-
samte Unterrichtsvolumen des Zweiten Bil-
dungsweges in Niedersachsen ausschließlich
durch hauptberuflich tätige Lehrkräfte zu bestrei-
ten wäre. Oder die Volkshochschulen müssten
den Programmbereich „Nachholen von Schulab-
schlüssen“ ganz aufgeben.

5.DAS BEISPIEL HANNOVER
Viele Menschen verbinden mit dem Zweiten

Bildungsweg lediglich Abendgymnasien. Um
diese Sichtweise zu korrigieren, ein Blick in
die niedersächsische Landeshauptstadt:

Die VHS Hannover unterhält seit mehr als
25 Jahren den bundesweit größten Zweiten
Bildungsweg innerhalb der außerschulischen
Erwachsenenbildung. Keine andere Volkshoch-
schule bietet ein so breit gefächertes Angebot,
das von der Alphabetisierung bis zur Vorberei-
tung auf die Abiturprüfung für Nichtschülerin-
nen und Nichtschüler reicht …
5.1 Unsere Zielgruppe

Die große Mehrzahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer unserer Kurse gehört zur Al-
tersgruppe der 17- bis 24-Jährigen, weniger
als 20 Prozent sind älter. Die Gruppe der
„klassischen Lerner des Zweiten Bildungswe-
ges“, die ihre Weiterbildung verantwortungs-
voll organisiert und fehlende Abschlüsse ziel-
gerichtet nachholt, sinkt immer weiter. Zur
Zielgruppe gehören ganz überwiegend benach-
teiligte junge Menschen in unterschiedlichen
Problemlagen:
• Schulverweigerer ohne Abschluss mit höchst

problematischer Lernbiografie,

• Jugendliche ohne Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz – trotz Hauptschulabschluss,

• Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe
sowie jugendliche Sozialhilfeempfängerinnen.
Eine größere Teilgruppe hat vor dem Hinter-

grund fehlender schulischer Kenntnisse eine
Berufsausbildung abgebrochen. Dabei zeigt
sich die Tendenz, dass die steigenden Anfor-
derungen in der Berufsausbildung mit der
schulischen Erstqualifikation nicht mehr ohne
Weiteres zu bewältigen sind. 

Oftmals – und das ist wichtig – ist das fa-
miliäre und soziale Umfeld der Teilnehmenden
problematisch. Daraus resultierend fehlen
nicht selten elementare Daseinskompetenzen.
So beinhaltet die Unterrichtsarbeit neben der
zu erwartenden Wissensvermittlung und Bil-
dungsberatung insbesondere die sozialpädago-
gische Begleitung im weitesten Sinne. 

Nur so waren die nachfolgenden Zahlen
(2001) zu erreichen:

In jährlich etwa 30 000 Unterrichtsstunden
werden mehr als 600 Jugendliche und junge
Erwachsene von ca. 100 Lehrkräften unter-
richtet und etwa 200 Schulabschlüsse verge-
ben.

Im Sekundarbereich I (Haupt- und Realschu-
le) gab es 2001 26 Kurse bzw. Klassen und
mehr als 60 Lehrerinnen und Lehrer erteilten
fast 24 000 Unterrichtsstunden.

6.FAZIT: DIE GESETZGEBUNG
IST GEFORDERT

Das niedersächsische Modell des außer-
schulischen Zweiten Bildungsweges ist also

massiv gefährdet. Es gelingt in den lerninten-
siven, prüfungsbezogenen und mehrsemestri-
gen Angebotsformen kaum noch, die Konti-
nuität und bisher unstrittige Qualität zu ge-
währleisten.

Die skizzierten Veränderungen machen die
Frage notwendig, ob die bisherige Organisati-
onsform des außerschulischen Zweiten Bil-
dungsweges, für die das Land die Verant-
wortung trägt, aufrecht erhalten werden
kann. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung
der Arbeit mit arbeits- und perspektivlosen
jungen Menschen ohne de facto „weiter
führenden“ Schulabschluss kann gar nicht
hoch genug veranschlagt werden. Das belegt
die Nachfrage nach Kursen gerade im Sekun-
darbereich I. 

Noch nimmt die VHS Hannover die bil-
dungs-, sozial-, aber auch beschäftigungspoliti-
sche Herausforderung an, ohne dass ihr der
Aufbau entsprechend professioneller Struktu-
ren ermöglicht wird. Eine originäre Bildungs-
aufgabe des Landes wird rechtlich, personell
und materiell ausgestattet wie ein Angebot
zur Freizeitgestaltung.

Allein die Förderung als gemeinwohlorien-
tierte Bildungsarbeit nach dem Niedersächsi-
schen Erwachsenenbildungsgesetz wird die
Zukunft des Zweiten Bildungsweges nicht si-
chern können.

Sie muss von einem anderen System der
Förderung abgelöst werden, will man die ge-
samte Arbeit des außerschulischen Zweiten
Bildungsweges nicht in Kürze abwickeln. Die
Gesetzgebung des Landes Niedersachsen ist
gefordert, sehr bald schon.

MICHAEL WEHNER


